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Kantonsratsbeschluss
über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die 
Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton St.Gallen
vom 8. März 2026

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft der Regierung vom 24. September 20241 Kenntnis genom-
men und
erlässt
als Beschluss:2

I.

Ziff.  1
1 Der Kanton St.Gallen verkauft die Grundstücke Nr. 760 und Nr. 762, Grundbuch 
Münchwilen, (Grundstücke WILWEST) nach deren rechtskräftiger Einzonung als 
Bauland durch die zuständigen Behörden des Kantons Thurgau zum Preis  von 
Fr. 20'335'943.75 an den Kanton Thurgau.
2 Vom Kaufpreis abgezogen werden die Kosten, die der Kanton St.Gallen für die 
Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton Thurgau und für die Mehrwert-
abgabe zu tragen hat.

Ziff.  2
1 Die Regierung wird ermächtigt,  die Einzelheiten im Sinn von Abschnitt 6 der 
Botschaft der Regierung vom 24. September 2024 mit dem Kanton Thurgau in ei-
nem Vorvertrag über den Verkauf der Grundstücke WILWEST zu regeln sowie 
nach der rechtskräftigen Einzonung der Grundstücke WILWEST den definitiven 
Kaufvertrag abzuschliessen und den Verkauf der Grundstücke WILWEST abzuwi-
ckeln.

1 ABl 2024-00.175.945.
2 Vom Kantonsrat erlassen am 17. September 2025, in der Volksabstimmung angenommen 

und rechtsgültig geworden am 8. März 2026, in Vollzug ab 1. Mai 2026.
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Ziff.  3
1 Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke WILWEST verpflichtet 
sich der Kanton St.Gallen, eine zusätzliche Kompensation von Fruchtfolgeflächen 
auf dem Gebiet des Kantons St.Gallen im Umfang von 47'000 m² zum Preis von 
höchstens Fr. 3'810'525.– vorzunehmen.
2 Die zusätzlich kompensierten Fruchtfolgeflächen zählen nicht zum Kontingent 
an Fruchtfolgeflächen, die der Kanton St.Gallen gemäss Sachplan Fruchtfolgeflä-
chen vom 8. Mai 2020 des Bundesamtes für Raumentwicklung3 bereitzustellen hat.
3 Die Regierung sorgt für den Vollzug der zusätzlichen Kompensation von Frucht-
folgeflächen. Sie kann den Vollzug an ihr nachgeordnete Dienststellen übertragen.

Ziff.  4
1 Für die zusätzliche Kompensation von Fruchtfolgeflächen auf dem Gebiet des 
Kantons St.Gallen wird ein Sonderkredit von Fr. 3'810'000.– gewährt.
2 Der Sonderkredit wird der Erfolgsrechnung belastet.

Ziff.  5
1 Ziff. 3 und 4 dieses Erlasses werden hinfällig, wenn der definitive Kaufvertrag mit 
dem Kanton Thurgau nicht zustande kommt.

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses.

3 https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-
planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-fruchtfolgeflaechen-sp-
fff.html

2  



nGS 2026-012

2. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.4

St.Gallen, 17. Septenber 2025

Der Präsident des Kantonsrates:
Walter Freund
 
Der Generalsekretär des Kantonsrates:
Lukas Schmucki

 
 
 
 
Die Regierung des Kantons St.Gallen
 
erklärt:5

 
Der Kantonsratsbeschluss über den Verkauf der Grundstücke WILWEST und die 
Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton St.Gallen6 ist in der Volksab-
stimmung vom 8. März 2026 mit 85'420 Ja-Stimmen gegen 70'794 Nein-Stimmen 
angenommen worden7 und demnach am 8. März 2026 rechtsgültig geworden.
 
Der Erlass wird ab 1. Mai 2026 angewendet.
 
St.Gallen, 24. März 2026
 
Der Präsident der Regierung:
Beat Tinner
 
Der Staatssekretär:
Benedikt van Spyk

4 Art. 7 RIG, sGS 125.1.
5 Siehe ABl 2026-00.254.429.
6 Abstimmungsvorlage siehe ABl 2026-00.240.459.
7 Abstimmungsergebnis siehe ABl 2026-00.251.235.
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